
Anfragen      

Grund-

gebühr 
1)

Soziale 
2)

Einrichtung

Mitglieder
 3) Soziale

Einrichtung

Mitglieder

35,00 52,00 42,00 130,00 104,00

1) Grundgebühr

2) Soziale Einrichtungen

3) Mitglieder des KJR FFB

4) Reinigungspauschale

5) Sitzerhöhung für Kinder

6) Versicherung

* Umsatzsteuerpflicht 

(USt)

Rechenbeispiel Ausleihe Wochenende, Mitglied, 450 km gefahren: 

€ 35 (Grundgebühr) + € 104 (Verleihgebühr) + € 10 (zusätzliche Kilometer) = € 149

inkl. 400 km

jeder weitere km 20 Cent

Verleihobjekt

Fiat Ducato 
4) 5) 6)

Diesel, 9-Sitzer 

Kilometerpauschale
inkl. 150 km pro Tag

jeder weitere km 20 Cent

Montag - Donnerstag 

Gebühr pro Tag (24 Std.)

Wochenendgebühr

Fr. 9:00 Uhr - Mo. 9:00 Uhr

Die Kleinbusse werden ausschließlich an soziale Einrichtungen 
und Mitgliedsverbände des KJR verliehen!

Verleihgebühr

Kleinbusse 

gültig ab 2024, 

Gebühren in € gegebenenfalls zzgl. 19% USt*

Die Kleinbusse können ganzjährig ausgeliehen werden.

Anfragen bitte an Andrea Gaeb unter Tel.: 08141/5073-0

Jugendzentren, Schulen, Kindergärten, Horte, soziale Einrichtungen, andere 

Jugendringe

Mitgliedsorganisationen des KJR Fürstenfeldbruck 

(d.h. fast alle Jugendverbände im Landkreis FFB einschließlich Sportjugend) 

erhalten 20 % Ermäßigung 

Die Grundgebühr versteht sich pro Ausleihe des Busses. Die Grundgebühr wird in 

jedem Fall bei Absage einer Ausleihe fällig.

Für die Rückgabe verschmutzter Busse wird je nach Aufwand eine 

Reinigungspauschale bis zu 150.- € fällig.

Auf Anfrage stellen wir Sitzerhöhungen (vorgeschrieben für Kinder bis 12 Jahre, 

wenn sie kleiner als 150 cm sind) zur Verfügung.

Es besteht eine Vollkaskoversicherung mit 300.- € Selbstbeteiligung bei jeder 

Entleihe des Busses. Haftpflicht mit 100 Millionen € Deckungssumme, die 

Höchstentschädigung je Person beträgt 12 Millionen €, KFZ-Schutzbrief, 

Insassenunfall 30.000.- € für den Todesfall und 60.000.- € für den Invaliditätsfall, 

Verkehrs-Rechtsschutz. Die Busse dürfen nur in Deutschland und dem EU Ausland 

genutzt werden.

besteht immer für Privatpersonen/Firmen, Schulen/Hochschulen und Stiftungen. 

Gegebenenfalls besteht eine USt.-Befreiung für Jugendarbeit. Bitte informieren Sie 

sich ob Sie steuerbefreit sind. Der Verleiher ist steuerrechtlich haftbar für die 

korrekte Angabe der Umsatzsteuerpflicht.


